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Liestal, 19. August 2025

Kantonale Umsetzung des indirekten Gegenvorschlags zur Prämienentlastungsinitiative -
Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Regierungsrat hat die Finanz- und Kirchendirektion damit beauftragt, den Entwurf der Land-

ratsvorläge zur kantonalen Umsetzung des indirekten Gegenvorschlags zur Prämienentlastungs-

initiative - Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung

- in die Vernehmlassung zu geben. Oie Vernenmlassungsunterlagen finden Sie unter:

Vernehmlassu - Baselland

Gerne laden wir Sie ein, zum beiliegenden Entwurf der Landratsvorlage Stellung zu nehmen, und

bitten Sie, lhre Stellungnahme bis spätestens

am 20. November 2025

in elektronischer Form (in word und pdf) an urban.roth@bl.ch zu senden. Für allfällige Rückfragen

stehen lhnen Herr Urban Roth, Finanzverwaltung (T 061 552 61 83), sowie Frau Daniela Mazari
Baumgartner, Finanzverwaltung (T 061 552 63 50), zur Verfügung.

F lhr Intf#esse an.diesem wichtigen Thema sowie ihre Mitwirkung bedanken wir uns im Voraus
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Dr. Anton Lauber
Vorsteher Finanz- und Kirchendirektion
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Beilagen:
Landratsvorlage (Vernehm lassungsentwurf)

- 'synopse 
zum Gesetzesentwurf

Entwurf Dekret über die Referenzprämien bei der prämienverbilligung

Verteiler:

- Alle Direktionen
Landeskanzlei
Rechtsdienst des Regierungsrates

- Gerichte
Finanzkontrolle

- Aufsichtsstelle Datenschutz
Ombudsman Baselland
Politische Parteien

- Verband BasellandschaftlicherGemeinden
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